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Bericht des Bürgermeisters 
 

Vorlage Nr.: 370/2010/APP/MB
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 26.01.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Bericht des Bürgermeisters und Anfragen 
 

1. aktuelle Geburtenzahlen 
 
Geboren zwischen 01.08.2003 – 31.07.2004 54  
Geboren zwischen 01.08.2004 – 31.07.2005 60 
Geboren zwischen 01.08.2005 – 31.07.2006 43 
Geboren zwischen 01.08.2006 – 31.07.2007 44 
Geboren zwischen 01.08.2007 – 31.07.2008 47 
Geboren zwischen 01.08.2008 – 31.07.2009 35 
Geboren zwischen 01.08.2009 – 28.01.2010 13 
 
Für die nächsten Jahre besteht folgender Bedarf an Kindergartenplätzen (Elemen-
tarbereich) in Appen: 
 
Kindergartenjahr 2009/2010 157 
Kindergartenjahr 2010/2011 147 
Kindergartenjahr 2011/2012 134 
Kindergartenjahr 2012/2013 126 
Kindergartenjahr 2013/2014 derzeit 95 
 
 

2. Unterbringung bei Tagesmüttern /-väter 
 
Derzeit werden für 7 Kinder Zuschüsse für die Betreuung bei einer Tagesmutter/-
vater durch die Gemeinde Appen geleistet. 
 
 

3. „Kein Kind ohne Mahlzeit“ / Abrechnung mit der Stiftung Familie in Not 
 
Von der Stiftung Familie in Not wurden für das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 
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3.475 € an die Gemeinde Appen für das Kindergartenjahr 2009/2010 ausgezahlt.  
 
Die Betreuungsschule des Appener Schulvereins fällt nicht unter die Förderrichtlinie, 
daher konnten für diese Familien keine Fördergelder beantragt werden.  
 
Sollten sich im Laufe des Kindergartenjahres noch Änderungen in den persönlichen 
Verhältnissen ergeben, sind die Gelder anteilig zu erstatten. 
 
 

4. Bedarfsumfrage zum Kindergartenbedarf  
 
Die Gemeinde Appen hat zum Jahresanfang wieder eine Bedarfsumfrage durchge-
führt. Eine Zusammenfassung der Auswertung ist diesem Bericht als Anlage beige-
fügt. 
 
 

5. Haushaltsplan 2010 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen  
 
Im Rahmen der Kostenkalkulation für die Umwandlung einer Elementargruppe in ei-
ne Familiengruppe ist dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein ein Fehler bei 
der Ursprungsberechnung für den Haushaltsplan 2010 aufgefallen. 
Es ist somit kein Defizit von 427.260 €, sondern nur von 366.860 € erforderlich. Im 
Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2010 der Gemeinde Appen wurde 
beschlossen, dass der Ansatz für die Kindergärten jeweils nur mit 90% veranschlagt 
wird.  
Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wird der zuviel bereit gestellte Etat ent-
sprechend bereinigt.  
 

 
6. Aufnahmesituation in der Grundschule Appen / Aufnahmekapazität 

 
Eine Nachfrage bei der Grundschule hat ergeben, dass zum jetzigen Zeitpunkt davon 
ausgegangen werden kann, dass ca. 70 Erstklässler eingeschult werden und damit 
die Einschulung dreizügig erfolgen wird.  
 

 
7. Pausenhalle Grundschule Appen 

 
Aufgrund der lang anhaltenden Frosttemperaturen sowie Schnee- und Glatteis, konn-
ten die Arbeiten am Dach bisher nicht zu Ende geführt werden. Dadurch haben sich 
auch Folgearbeiten (z.B. Dämmung) verzögert.  
Derzeit erfolgt die Planung der zukünftigen Beschallungstechnik (Mikrofon, Lautspre-
cher, Beamer, Leinwand) in enger Abstimmung mit der Schule. 
Der Architekt versucht weiterhin, den angestrebten Fertigstellungstermin (Mitte/Ende 
April) einhalten zu können. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage kann dies aber nicht 
zugesichert werden.  
In Zusammenhang mit der aktuellen Baumaßnahme werden auch die im Oberge-
schossflur (über der Pausenhalle) befindlichen Holzfenster gegen Kunststofffenster 
ausgetauscht und zur Unterbringung von Ranzen ein Vordach mit Regalsystem für 
die Betreuungsschule errichtet. Die Kosten werden aus Unterhaltungsmitteln begli-
chen. 



 
 
8. Jahresbericht Jupita für 2009 

 
Der Jahresbericht für das Jupita ist als Anlage beigefügt.  
Herr Semmelhack wird während der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung stehen. 
 

 
9. Arbeitsgruppe „offene Jugendarbeit“ 

 
Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe „offene Jugendarbeit“ wird am 22.02.2010 
stattfinden.  

 
 
10. Situation „Mädchentreff“ Jupita 

 
Die weibliche Betreuungskraft für den Jupita steht leider seit Januar 2010 nicht mehr 
zur Verfügung. Derzeit ist der Mädchentreff geschlossen. 
Es konnte jedoch bereits Ersatz gefunden werden. Frau Johanna Behrens wird ab 
März 2010 den Mädchentreff leiten. Im Februar 2010 erfolgt bereits die Einarbeitung 
durch Herrn Semmelhack. 
 

 
11. Spielplatzbegehung / Terminabstimmung 

 
In der letzten Ausschusssitzung wurde vereinbart, dass in dieser Sitzung der Termin 
für Ende April 2010 vereinbart wird, damit ggf. noch vor der Spielplatzsaison notwen-
dige Arbeiten vorgenommen werden können. 
Neben den Ausschussmitgliedern sollten auch der Vorsitzende des Kinder- und Ju-
gendbeirates sowie der Jugendpfleger beteiligt werden. 
 

 
12. Sommerferienprogramm 2009  

 
Das erste Planungstreffen hat bereits am 01.02.2010 stattgefunden. Ein Gesprächs-
vermerk und ein erster Übersichtsplan sind diesem Bericht beigefügt. Etwa 10 Ver-
anstaltungen stehen noch an, eine Terminierung ist jedoch noch nicht erfolgt. 
Es wird in diesem Jahr besonders darauf geachtet, dass der von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellte Etat in Höhe von 2.500 Euro nicht überschritten wird.  
 

 
13. Anpassung der Turn- und Sporthallenmiete 

 
Aufgrund der Kostenzusammenstellung für die Sportanlagen für das Jahr 2009 wur-
den die Stundenverrechnungssätze für die Turn- und Sporthalle ermittelt. 
 
Die Stundenverrechnungssätze werden jährlich zum 01.01. d.J. gemäß den Vorjah-
resabrechnungen angepasst.  
 
Die Miete beträgt nun für die Turnhalle 22,00 €/Std. und für die Sporthalle 41,00 
€/Std.. 



 
14. Finanzielle Beteiligung des TuS Appen / Gespräch  

 
Das Gespräch mit dem Vorstand des TuS Appen und den Vertretern der Fraktionen 
und der Ausschussvorsitzenden wird am 04.03.2010 um 19.00 Uhr stattfinden. Die 
Einladungen werden kurzfristig von der Verwaltung verschickt.  

 
 
15. Auslastung Bürgerhaus Appen in 2009 

 
Als Anlage ist die Übersicht „Auslastung Bürgerhaus Appen 2009“ beigefügt. 

 
 
16. Aktiv im Alter 

 
Im 4. Quartal 2009 wurden keine Aktionen im Rahmen dieses Förderprojektes mehr 
durchgeführt. Seitens der Verwaltung wurde zum Jahresende 2009 der Verwen-
dungsnachweis mit Sachbericht gefertigt. Die Abrechnungsunterlagen wurden vom 
Bundesverwaltungsamt noch nicht bestätigt. 
 

 
17. Seniorenweihnachtsfeier 2009 

 
An der Seniorenweihnachtsfeier 2009 haben ca. 150 Personen teilgenommen. Es 
sind Ausgaben in Höhe von 571,26 € entstanden. 
 

 
18. Seniorenausfahrt 2010 

 
Die diesjährige Seniorenausfahrt findet am 27.04.2010 statt und führt nach Büsum. 
Dort angekommen gibt es zunächst etwa 45 Minuten zur freien Verfügung, bevor es 
zum Mittagessen geht. Anschließend gibt es eine 2,5 Std. Schiffsfahrt zu den See-
hundsbänken mit Kaffeegedeck an Bord oder die Möglichkeit zur Besichtigung „Blan-
ke Hans“ oder eine Fahrt mit dem Krabbenexpress.  
 
Die Kosten betragen etwa 41,00 € pro Person (abschließendes Angebot liegt noch 
nicht vor), je nach Teilnahmeangebot am Nachmittag. 
 
Der Seniorenbeirat hat sich gegen eine Erhöhung des Eigenanteils um 5,00 € auf 
20,00 € ausgesprochen.   
    
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 



 
Anlagen:  
Auswertung Bedarfsumfrage    
Jahresbericht Jupita 2009     
Planungsübersicht Sommerferienprogramm 2010  
Gesprächsvermerk vom Planungstreffen Sommerferienprogramm 
Auslastung Bürgerhaus 2009  
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Auswertung der Kindergarten-Bedarfsumfrage 
in der Gemeinde Appen 

 (Geburtszeitraum 01.07.2004 – 20.12.2009) 
 
 
 
 
Insgesamt wurden Eltern von 249 Kindern angeschrieben,  
 
Rückmeldungen für 135 Kinder liegen vor,  
 
dies entspricht 54,2 % 
 
 
Insgesamt lässt sich aus der geringen Beteiligungsumfrage schließen, dass das 
vorhandene Betreuungsangebot in den Appener Einrichtungen größtenteils den 
Wünschen der Eltern entspricht, daher wird wahrscheinlich nur sehr geringer 
Bedarf an der Umfrage gesehen. 
 
Weiter lässt sich aus der Umfrage festhalten, dass zum Kindergartenjahr 
2010/2011 nicht ausreichend Krippenplätze zur Verfügung stehen werden und 
somit Handlungsbedarf besteht. 
Dies zeigt auch der Abgleich mit der zentralen Warteliste. 
 
Das Interesse an dem Spätdienst bis 17.00 Uhr liegt derzeit bei 3 Kinder laut 
Umfrage. Hier erfolgt nun in den Ganztagsgruppen der Einrichtung noch eine 
gezielte Nachfrage. 
 
Es gibt wenige sonstige Anmerkungen. Dieses Spalte wurde meistens für Lob 
an die Einrichtungen genutzt oder als Anregungen für kommende 
Bedarfsumfragen. 
 
Von vielen werden jedoch die zahlreichen Schließzeiten moniert.  
 
 
 

aufgestellt 18.01.2010  
J.Jathe-Klemm 
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Amt Moorrege   Dienstag, 16. Februar 2010 
Team Soziale Dienste  
 
Jennifer Jathe-Klemm   
Jennifer.Jathe-Klemm@amt-moorrege.de 
Zimmer 9  Durchwahl -121 
 
Sommerferienprogramm 2010 
 
Planungstreffen am 01.02.2010 
 
1. Vermerk 
 
Während des Planungstreffens am 01.02.2010 wurden zahlreiche 
Veranstaltungstermine für das Sommerferienprogramm 2010 terminiert. Mit den 
bereits bestehenden Terminen standen am Abend bereits 31 Veranstaltungen fest.  
 
Ein derartiges Ergebnis wurde nach dem ersten Planungstreffen noch nie erzielt, so 
dass es sicherlich auf die gute Zusammenarbeit und die festen Strukturen zurück 
zuführen ist. Der Aufwand für die Verwaltung wird dadurch sehr erleichtert. 
 
Neben den Terminabstimmungen wurde von Herrn Schüler angeregt, dass es eine 
Ermäßigung oder Befreiung für Familien aus sozialschwachen Familien geben sollte. 
Aufgrund des zahlreichen Angebotes können sich einige Familien die Teilnahme an 
dem Ferienprogramm nicht leisten, obwohl die Veranstaltungen bereits finanziell von 
der Gemeinde Appen und den Vereinen unterstützt werden. Herr Schüler erklärt 
weiter, dass sicherlich über die Kindergärten und die Schule Auskünfte über die 
Bedürftigkeit erteilt werden können, um Antragstellungen zu vermeiden.  
 
Herr Lorenzen teilte in diesem Zusammenhang mit, dass das DRK Appen für diese 
Familien Gelder zur Verfügung stellen könnte, um diesen Anteil ein bisschen 
aufzufangen.  
 
Frau Steinke würde die Erlöse vom Kuchenverkauf beim Flohmarkt auf dem DANA-
Gelände für die Familien zur Verfügung stellen.  
 
Es folgte eine rege Diskussion, in der folgende Fragen aufgetreten sind: 
 

- Soll über diese Möglichkeit im Heft hingewiesen werden? 
- Kann die Information über die Erzieher und Lehrer gezielt an die Eltern weiter 

gegeben werden? 
- Sind Nachweise über die Hilfebedürftigkeit vorzulegen? 
- Wie kann die Abwicklung mit den „Geldgebern“ erfolgen? 
- Sollte eine Befreiung oder eine Ermäßigung erfolgen? 
- Welche Veranstaltungen sollten hiervon betroffen sein? Insbesondere ging es 

hierbei um die Ferienfahrt nach Glücksburg. 
 
Es wurde vereinbart, dass über diesen Aspekt während der Beratungen über die 
Fortführung der Ferienprogramme bei der Sitzung des Ausschusses für Schule, 
Kultur, Sport und Soziales am 25.02.2010 beraten wird.  
 
 
 
2.) Bürgermeister Brüggemann zur Kenntnisnahme 
 
3.) Weitergabe an den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
 
4.) z.Vg.  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 374/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 02.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Umstrukturierungen im ev.St. Johannes Kindergarten Appen - Schaffung 
weiterer Krippenplätze 
 
Sachverhalt: 
 
Aus der Kindergartenbedarfsumfrage zum Jahresbeginn 2010 und aus der zentralen 
Warteliste ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Krippenplätzen. Demnach sind die im 
ev. St. Johannes Kindergarten zur Verfügung stehenden 15 Krippenplätze nicht mehr 
ausreichend.  
 
Frau Matthiesen hat mit allen Eltern der möglichen Krippenkinder telefonisch Kontakt 
aufgenommen, um den Bedarf verbindlich abzuklären. Die Eltern haben telefonisch 
den Bedarf bestätigt. 
 
Im Rahmen des Abstimmungsgespräches zwischen den beiden Kindertagesstätten 
und der Verwaltung wurde als Lösungsansatz erarbeitet, dass im ev. St. Johannes 
Kindergarten eine Elementargruppe bis 12.00 Uhr in eine Familiengruppe bis 14.00 
Uhr umgewandelt werden könnte. Dadurch würden zwar 10 Elementarplätze entfal-
len, jedoch 5 neue Krippenplätze entstehen. Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen 
im Elementarbereich könnten jedoch die Elementarplätze um 10 Plätze verringert 
werden.  
 
Während einer Sondersitzung des Kindergartenbeirates am 08.02.2010 wurde den 
Beiratsmitgliedern der Sachverhalt und der Lösungsansatz im Rahmen einer Power-
point-Präsentation präsentiert (siehe Anlage). 
 
Außerdem wurde die Kostenkalkulation vom Kirchenkreis vorgelegt, demnach ent-
stehen zusätzlich Kosten in Höhe von etwa 26.300 € pro Jahr. Diese Kostensteige-
rung ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Betreuungskräfte von 1,5 auf 2 
Kräfte steigen würde. Außerdem ergibt sich eine Verlängerung der Betreuungszeit 
von 12.00 – 14.00 Uhr. Die Kostenkalkulation ist als Anlage beigefügt.  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die steigende Nachfrage nach Krippenplätzen insbe-
sondere seit der Einführung des Elterngeldes nicht verwunderlich.  
Der Anstieg des Krippenbedarfs ist auch im Umland zu verzeichnen. 
 
Aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetzes wird vom Bund bis zum Jahr 2013 
ein Versorgungsgrad von 35% gefordert. Dies würde für die Gemeinde Appen 40 – 
45 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren bedeuten. Durch die Umstrukturierung 
der Elementargruppe in eine Familiengruppe würden 5 weitere Krippenplätze entste-
hen, so dass sich die Anzahl auf 20 Krippenplätze erhöhen würde.  
 
Ein weiterer Aspekt für die Schaffung weiterer Krippenplätze im ev. St. Johannes 
Kindergarten ist, dass nicht alle frei werdenden Elementarplätze belegt werden kön-
nen und somit eine Reduzierung der Elementarplätze erfolgen kann. Die Plätze sin-
ken jedoch nicht in dem Umfang, dass eine Elementargruppe ganz geschlossen 
werden könnte.  
 
Die Schaffung weiterer Krippenplätze ist ohne bauliche Veränderungen möglich. Es 
sind einige Inventarbeschaffungen erforderlich, die aus dem laufenden Haushalt 
bestritten werden könnten. 
 
Für die betroffenen Eltern ist es dringend erforderlich, bereits jetzt eine verbindliche 
Aussage über einen Betreuungsplatz zu erhalten, da bereits die Arbeitsaufnahme 
geplant ist und eine Kinderbetreuung dringend erforderlich ist.  
Andernfalls benötigen die Eltern noch ausreichend Zeit, sich alternativ um eine Krip-
penbetreuung zu bemühen. Im Umland stehen nicht ausreichend Krippenplätze zur 
Verfügung, so dass es für die Eltern nicht einfach wird, sich nach auswärtigen 
Betreuungsplätzen zu bemühen. Es erfolgen bereits ständig Anfragen für die Krip-
penbetreuung aus dem Umland in Appen.  
 
Festzuhalten ist, dass die Eltern einen Anspruch auf einen Krippenplatz haben, wenn 
eine Berufstätigkeit der Eltern nachgewiesen wird. Demnach wären Kostenübernah-
meerklärungen auch für auswärtige Unterbringungen zu erteilen.  
   
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Umstrukturierung wären zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 26.300 € 
(beziehen sich auf ein Kindergartenjahr, anteilig für das Jahr 2010 11.000 €) erfor-
derlich.  
 
Durch die fehlerhafte Berechnung des Kirchenkreises zum Haushaltsplan 2010 ste-
hen im Haushaltsplan der Gemeinde Appen bereits mehr finanzielle Mittel zur Verfü-
gung.  



Laut Kostenvoranschlag Alt war ein Bedarf von 427.260 € erforderlich, 90% wurden 
im Haushaltsplan der Gemeinde Appen zur Verfügung gestellt, dies entspricht 
384.600 €.  
Aufgrund der Neuberechnung ergibt sich lediglich ein Bedarf von 366.860 €, 90% 
entsprechen 330.200 €. Somit stehen 54.400 € zuviel im Haushalt der Gemeinde 
Appen zur Verfügung.  
 
Die Mittel in Höhe von 11.000 € für das Jahr 2010 stehen damit bereits im Haus-
haltsplan der Gemeinde Appen zur Verfügung.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass zum Kinder-
gartenjahr 2010/2011 eine Elementargruppe bis 12.00 Uhr in eine Familiengruppe 
bis 14.00 Uhr umgewandelt wird.  
 
 
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Kirchengemeinde 
Powerpoint-Präsentation 
Kostenkalkulation  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 378/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 09.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Antrag der ev. St. Johannes Kirchengemeinde auf Verlängerung der 
Einstellung der Springerkraft für den Kindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 09.02.2010 stellte die ev. St. Johannes Kirchengemeinde den 
Antrag, die Einstellung der Springerkraft für den Kindergarten bis zum 31.07.2011 mit 
25 Stunden/Woche zu verlängern. Der Antrag ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Begründung kann dem Antrag entnommen werden. 
 
Auch der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein weist in dem Schreiben zur Be-
rechnung für die Umstrukturierung einer Elementargruppe in einer weitere Familien-
gruppe auf den Bedarf der Springerkraft hin. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Bedarf nachvollzogen werden. Aufgrund der vor-
gegeben Gruppenbesetzung mit zwei Kräften bei Kindern unter drei Jahren, wird die 
Gewährleistung der Vertretung immer schwieriger und das Personal aus den Ele-
mentargruppen muss ständig wechseln. 
 
Dennoch gibt es für Springerkräfte noch keine Verpflichtung und damit auch keinen 
Personalkostenzuschuss durch das Land. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
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Die Springerkraft ist bisher nur bis zum 31.07.2010 in den Haushaltsplan eingerech-
net. Die anteiligen Kosten für das Jahr 2010 müssten daher noch zusätzlich bereit 
gestellt werden. Sie würden ca. 8.000 € für die Monate August – Dezember 2010 
betragen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dem Antrag der ev. 
St. Johannes Kirchengemeinde auf Verlängerung der Einstellung der Springerkraft 
bis zum 31.07.2011 zuzustimmen / nicht zuzustimmen.  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Kirchengemeinde 
Übersicht über Fehlzeiten im Kindergarten seit Aug. 2009 (wird nachgereicht)  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 375/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 02.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Umstrukturierungen im ev. St. Johannes Kindergarten Appen - 
Spätdienst bis 17.00 Uhr 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 
16.06.2009 wurde beschlossen, dass zum Kindergartenjahr 2009/2010 kein Spät-
dienst von 16.00 – 17.00 Uhr eingerichtet wird. 
 
Über die Einrichtung eines Spätdienstes soll zum Kindergartenjahr 2010/2011 neu 
entschieden werden.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus der Kindergartenbedarfsumfrage zum Jahresbeginn 2010 hat sich lediglich ein 
Bedarf von 3 Kindern ergeben. Ein sonstiger Bedarf von 2 Kindern ist bekannt, so 
dass insgesamt 5 Kinder von dem Spätdienst profitieren würden. 
 
Eine gezielte Nachfrage durch den Kindergarten in den Ganztagsgruppen hat keinen 
Bedarf für einen Spätdienst ergeben.  
 
Aus Sicht der Verwaltung und des Kindergartens ist daher zum Kindergartenjahr 
2010/2011 kein Spätdienst bis 17.00 Uhr erforderlich. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entfällt  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass zum Kinder-
gartenjahr 2010/2011 kein Spätdienst im ev. St. Johannes Kindergartenjahr einge-
richtet wird. 
 
  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 371/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 01.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Sozialstaffel - Änderung der gemeindlichen Regelung 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplan 2010 wurde auch über den 
Ansatz „Kein Kind ohne Mahlzeit“ gesprochen. In diesem Zusammenhang machte 
die Verwaltung darauf aufmerksam, dass auch bei der gemeindlichen Sozialstaffel 
Einsparungen möglich wären.  
 
Es wurde auf der Ausschusssitzung am 25.11.2009 vereinbart, dass nach Gesprä-
chen mit den Betreuungseinrichtungen eine Beratung im Fachausschuss erfolgen 
soll.  
 
Die Änderungen zur Sozialstaffel durch den Kreis Pinneberg sind zum 01.08.2006 in 
Kraft getreten. Demnach hat der Kreis Pinneberg das anzusetzende Einkommen auf 
80% hochgesetzt und einen Mindestbeitrag von 15,50 Euro für SGB II und SGB XII-
Bezieher festgesetzt.  
Die Gemeinde Appen hat in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport 
und Soziales am 01.06.2006 beschlossen, dass das einzusetzende Einkommen wei-
terhin mit 55% angerechnet wird und Empfänger von Leistungen nach dem SGB II 
und SGB XII keinen Mindestbeitrag leisten müssen.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist es zumutbar, dass Empfänger von Leistungen nach 
dem SGB II und SGB XII einen Mindestbeitrag zu den Kinderbetreuungskosten in 
Höhe von 15,50 Euro leisten müssen. 
 
In vielen Kommunen des Kreises Pinneberg wird dieser Mindestbeitrag festgesetzt. 
Der Differenzbetrag wird dann den Trägern der Einrichtungen vollständig vom Kreis 
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Pinneberg erstattet.  
 
Diese Änderung der Sozialstaffel würde zu Minderausgaben in Höhe von etwa 
1.400,00 Euro führen. Diese Zahlen beziehen sich auf ein komplettes Jahr, im Jahr 
2010 wäre die Kostenersparnis nur anteilig zu veranschlagen. 
 
Die Kostenschätzung basiert auf den aktuellen Zahlen. Wie sich die Fallzahlen in der 
Zukunft entwickeln, kann nicht vorausgesagt werden. 
 
Die Betreuungseinrichtungen wurden gebeten, sich schriftlich zu den möglichen Än-
derungen zu äußern. Aus den als Anlage beigefügten Stellungnahmen ist ersichtlich, 
dass keine Einwände gegen die Erhebung des Mindestbeitrages bestehen.  
Die Anmerkungen vom heilp. Kindergarten sind insoweit zurückzuweisen, als ein 
Mindestbeitrag nicht für Integrationskinder festgesetzt wird, sondern lediglich für Kin-
der, die einen Regelkindergarten besuchen und deren Eltern Leistungen nach dem 
SGB II oder SGB XII beziehen. Eine Gleichbehandlung innerhalb des Kindergartens 
ist damit auf jeden Fall gegeben.  
 
Aus Sicht der Verwaltung wird vorgeschlagen, diese Änderungen erst zum kommen-
den Kindergartenjahr (1. August 2010) vorzunehmen. Dadurch wird den Trägern der 
Einrichtungen erheblicher Verwaltungsaufwand erspart und für die Betroffenen be-
steht ausreichend Gelegenheit, sich auf die neuen Regelungen einzustellen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Es würde bei der Haushaltsstelle 4640.788000 zu Minderausgaben in Höhe von etwa 
1.400,00 Euro führen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass für Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII ein Mindestbeitrag von 15,50 Euro 
festgesetzt wird.   
 
Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 01. August 2010 in Kraft.  
 
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
Stellungnahmen der Betreuungseinrichtungen 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 372/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 01.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 208.3601 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Sozialstaffel - hier: für die Betreungsschule des Appener Schulvereins 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplan 2010 wurde auch über den 
Ansatz „Kein Kind ohne Mahlzeit“ gesprochen. In diesem Zusammenhang machte 
die Verwaltung darauf aufmerksam, dass auch bei der Sozialstaffel für die Betreu-
ungsschule Einsparungen möglich wären.  
 
Es wurde auf der Ausschusssitzung am 25.11.2009 vereinbart, dass nach Gesprä-
chen mit den Betreuungseinrichtungen eine Beratung im Fachausschuss erfolgen 
soll. 
 
Seit August 2004 wird die Berechnung der Sozialstaffel für die Betreuungsschule 
analog der Sozialstaffelberechnung für Kindertagesstätten durchgeführt. Dieses er-
folgt aufgrund der Vergleichbarkeit mit einem Hortplatz.  
Vorher erfolgte eine Sozialhilfeberechnung durch das örtliche Sozialamt.  
 
Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Appen. Es erfolgt 
keinerlei Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg, da es sich nicht um eine Hort-
betreuung in einer Kindertageseinrichtung handelt.  
 
Für die Betreuungsschule Appen wurde bereits von Anfang an festgelegt, dass für 
SGB II und SGB XII Bezieher ein Mindestbeitrag von 15,50 Euro zu leisten ist.   
Es wurde bereits mit der damaligen Entscheidung deutlich gemacht, dass pädagogi-
sche Gründe nicht berücksichtigt werden können. 
 
Kostenentwicklung der vergangenen Jahre: 
 
2006    1.959,50 Euro     2007   2.883,50 Euro    
2008  7.557,50 Euro    2009   8.447,90 Euro 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung könnte die Anwendung der Sozialstaffel insoweit geändert 
werden, als die Notwendigkeit des Betreuungsbedarfs durch eine Arbeitgeberbe-
scheinigung nachgewiesen wird. 
Die Betreuungsmöglichkeit nach dem Schulunterricht soll gewährleisten, dass Kinder 
betreut werden können und damit nicht alleine zu Hause auf sich gestellt sind, wenn 
die Eltern wegen einer Erwerbstätigkeit nicht zu Hause sind. Insbesondere für Allein-
erziehende ist hier eine Sozialstaffel erforderlich, damit die Betreuungskosten zu-
mutbar sind.  
 
Aus der Stellungnahme des Appener Schulvereins (siehe TOP „Sozialstaffel-
Änderung der gemeindlichen Regelung“) kann entnommen werden, dass der Schul-
verein wünscht, dass die Notwendigkeit des Betreuungsbedarfs auch durch eine Be-
scheinigung der Schule nachgewiesen werden kann. 
 
Besteht aufgrund einer Kindeswohlgefährdung ein Betreuungsbedarf, wäre hier das 
Jugendamt zuständig. 
 
Diese Einschränkung der Sozialstaffel würde zu Minderausgaben in Höhe von etwa 
3.800,00 Euro führen. Diese Zahlen beziehen sich auf ein komplettes Jahr, im Jahr 
2010 wäre die Kostenersparnis anteilig zu veranschlagen.  
 
Die Kostenschätzung basiert auf den aktuellen Zahlen. Wie sich die Fallzahlen in der 
Zukunft entwickeln, kann nicht vorausgesagt werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird vorgeschlagen, diese Änderungen erst zum kommen-
den Schuljahr (1. August 2010) vorzunehmen. Dadurch wird dem Schulverein erheb-
licher Verwaltungsaufwand erspart.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Es würde bei der Haushaltsstelle 46800 717000 zu Minderausgaben in Höhe von 
etwa 3.800,00 Euro führen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass eine Sozial-
staffel für die Betreuungsschule des Appener Schulvereins nur erfolgt, wenn die 
Notwendigkeit für den Betreuungsumfang durch eine Arbeitgeberbescheinigung 
nachwiesen wird.  
 
Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 01. August 2010 in Kraft.   
 
 
 



___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 





 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 373/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 01.02.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 461.154 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
"Kein Kind ohne Mahlzeit" - Änderung der Richtlinie der Gemeinde 
Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplan 2010 wurde auch über den 
Ansatz „Kein Kind ohne Mahlzeit“ gesprochen.  
Es wurde auf der Ausschusssitzung am 25.11.2009 vereinbart, dass nach Gesprä-
chen mit den Betreuungseinrichtungen eine Beratung im Fachausschuss erfolgen 
soll. 
 
Die Stellungnahmen der Betreuungseinrichtungen liegen bereits der Vorlage „Sozial-
staffel - Änderung der gemeindlichen Regelung“ bei. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, dass die Anpassung dieser freiwilligen 
Leistung an die Richtlinie der Stiftung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ erfolgt. 
Demnach erhalten lediglich Eltern, die eine Festsetzung auf den Mindestbeitrag ha-
ben, die Verpflegung für das Kind in der Betreuungseinrichtung kostenlos; aus sozia-
lem Aspekt sollten hierbei Kinder in der Betreuungsschule berücksichtigt werden, 
auch wenn für diese Kinder kein Zuschuss durch die Stiftung geleistet wird.  
 
Im Jahr 2009 wurden insgesamt Kosten in Höhe von 10.078,60 Euro für „Kein Kind 
ohne Mahlzeit“ in der Gemeinde Appen geleistet.  
 
Eine Abrechnung mit der Stiftung Familie in Not konnte erstmalig für das Kindergar-
tenjahr 2009/2010 erfolgen, es wurden Gelder in Höhe von 3.475 Euro geleistet, vor-
behaltlich von Änderungen für das laufende Kindergartenjahr.  
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Eine Änderung der Grundsätze in der Gemeinde Appen könnte zu Kostenersparnis-
sen in Höhe von etwa 5.200,00 Euro führen. Diese Ermäßigung ist davon abhängig, 
ob sich Änderungen bei der Sozialstaffel für die Betreuungsschule ergeben. Ggf. 
könnte sich die Ersparnis somit noch um ca. 1.300,00 Euro erhöhen. Diese Kosten-
schätzung basiert auf den laufenden Fälle und wurde auf ein Jahr hochgerechnet. 
Die Kostenersparnis für das Jahr 2010 könnte nur anteilig berücksichtigt werden. 
 
Wie sich die Fallzahlen in der Zukunft entwickeln, kann nicht vorausgesagt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 4640.788001 würden sich erhebliche Kostenersparnisse er-
geben.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dass die Richtlinien 
für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ den Richtlinien der Stiftung Familie in Not angepasst 
werden. Dies bedeutet, dass lediglich für die Kinder, für die eine Festsetzung auf den 
Mindestbeitrag erfolgt ist, der Verpflegungsbeitrag vollständig von der Gemeinde Ap-
pen übernommen wird.  
 
Die Änderung tritt zum 1. August 2010 in Kraft.  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 369/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 26.01.2010 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Zuschüsse an den TuS Appen für die Begleichung des Entgeltes für die 
Benutzung der Sportanlagen in 2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die in dem Haushaltsjahr 2009 angefallenen Kosten für die einzelnen Objekte des 
Sportzentrums sind in gleicher Weise wie für das Jahr 2008 verteilt worden. Der TuS 
Appen sowie die Grundschule Appen haben mitgeteilt, wie viele Stunden die Anlagen 
bzw. die Hallen jeweils genutzt wurden. Die Zeiten für die sonstigen Nutzer finden 
sich ebenfalls in den Berechnungen wieder. 
 
Die Aufteilung der 2009 entstandenen Kosten erfolgt auf die Objekte 
 
Objekt   Gesamtkosten      Stundensatz  Anteil TuS 
 
Sporthalle   183.306,83 €   69,32 €        139.365,86 € 
Turnhalle       55.167,65 €   25,68 €                  45.934,52 € 
Sportplatzgebäude      18.275,04 €                       18.275,04 € 
Sportplätze     97.959,52 €   54,85 €         89.074,05 € 
 
Unter Berücksichtigung der erzielten Einnahmen für das Sportzentrum sind für die 
aufgeführten Objekte insgesamt Kosten in Höhe von 354.708,94 € entstanden. 
In Verhältnis der Nutzungsstunden entstehen dem TuS Appen anteilige Kosten in 
Höhe von 292.649,47 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In Anwendung der bisherigen Entscheidung wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, 
dem TuS Appen für das Jahr 2009 einen Zuschuss in Höhe von 292.649,47 € zu ge-
währen. Der Zuschuss wurde bereits für das Jahr 2009 haushaltsintern umgebucht. 
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Finanzierung: 
 
Für das Jahr 2009 standen 315.200 € für Zuschüsse an den TuS Appen zur Verfü-
gung. Aufgrund der ermittelten Nutzungszeiten und der entstandenen Kosten in 2009 
hat ich ein Zuschussbedarf in Höhe von 292.649,47 € ergeben. Die eingeplanten 
Haushaltsmittel sind somit ausreichend.   
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dem TuS Appen für 
das Jahr 2009 einen gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 292.649,47 € zu dem 
Nutzungsentgelt für die gemeindlichen Sportanlagen zu gewähren.  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 376/2010/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 03.02.2010 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/006.411 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

25.02.2010 öffentlich 

 
Zuschussantrag des Etzer Bundes 
 
Sachverhalt: 
 
Der Etzer Bund hat den anliegenden Antrag vom 31.01.2010 auf Bezuschussung für 
den Besuch  der Partnergemeinde Neukalen gestellt. Es ist vorgesehen einen Bus zu 
mieten um mit einer größeren Anzahl von Personen das Lichterfest in Neukalen zu 
besuchen. Die Kosten für den Bus werden ca. 1.000  Euro betragen; hiervon ist be-
reits eine Eigenbeteiligung der Mitfahrer abgezogen worden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Besuch des Etzer Bundes, an dem auch andere  interessierte Bürger teilnehmen 
können, dient der Pflege der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Appen und der 
Gemeinde Neukalen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Im Verwaltungshaushalt steht für Patenschaften der Gemeinde insgesamt 1.500 Eu-
ro zur Verfügung. Für den Besuch der Partnergemeinde Polegate wurde bereits ein 
Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Gesamtzuschuss in 
2010 wurde gegenüber 2009 auf Grund der Haushaltslage der Gemeinde um 1.000 
Euro gekürzt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt, dem Etzer Bund 
einen Zuschuss von 500,00/_________ Euro zu gewähren. 
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___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag des Etzer Bundes  
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